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Gesundheitsgesetz (GesG); Änderung; 1. Beratung

Geltendes Recht
Entwurf des Regierungs-
rats vom 15. Oktober 2014

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom …

Gesundheitsgesetz 
(GesG)

Der Grosse Rat des Kantons 
Aargau

beschliesst:

I.

Der Erlass SAR 301.100 (Ge-
sundheitsgesetz [GesG] vom 
20. Januar 2009) (Stand 1. Ja-
nuar 2013) wird wie folgt ge-
ändert:

§  28a
Seelsorge im Spital

1 Die Spitäler haben die seel-
sorgerische Betreuung der 
Patientinnen und Patienten zu 
gewährleisten.

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/301.100/de


- 2 -

Geltendes Recht
Entwurf des Regierungs-
rats vom 15. Oktober 2014

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom …

Stellungnahme des 
Regierungsrats

Ergebnis der 1. Beratung 
vom …

2
Die Spitäler sind nach vorhe-

riger Information der Patientin-
nen und Patienten und auf 
Ersuchen der Seelsorgenden 
der Gemeindepfarrämter der 
drei anerkannten Landeskir-
chen ermächtigt, diesen Seel-
sorgenden Name und Adresse 
der in ihrem Zuständigkeitsbe-
reich wohnenden Angehörigen 
ihrer Glaubensgemeinschaft 
bekanntzugeben, wenn die 
Patientinnen und Patienten 
dieser Datenbekanntgabe 
nicht widersprochen haben.

II.

Keine Fremdänderungen.

III.

Keine Fremdaufhebungen.

IV.

Der Regierungsrat bestimmt 
den Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens der Änderung unter Ziff. I.

Aarau,

Präsident des Grossen Rats

Protokollführerin


